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Die Reform der Erbschaft- und Schenkungsteuer
ist seit zwei Jahren in Kraft. Nachdem die Fi-
nanzämter die Erbschaftssteuerfälle zunächst „auf
Halde gelegt“ hatten, ergehen inzwischen Be-
scheide. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Im-
mobilienbewertung: Während Immobilien vor
der Reform häufig nur mit einem Bruchteil ihres
Verkehrswertes bewertet wurden, sollen sie nun
mit ihrem vollen Verkehrswert angesetzt werden.
Mit den neuen Bewertungsverfahren wird aller-
dings nicht sichergestellt, dass auch der tatsächli-
che Verkehrswert ermittelt wird. Denn in vielen
Fällen führen die neuen Bewertungsregeln zu Re-
chenergebnissen, die spürbar über einem markt-
gerechten Verkehrswert liegen. 

Grundvermögensbewertung 
des Finanzamts kann zu höheren
Steuern führen
Bemessungsgrundlage der Besteuerung von Im-
mobilien ist der Grundvermögenswert – nicht zu
verwechseln mit dem Verkehrswert der Immobi-
lie. Kann ein Steuerpflichtiger nachweisen, dass
der tatsächliche Verkehrswert niedriger ist als der
Grundvermögenswert, wird der Verkehrswert Be-
messungsgrundlage der Besteuerung. 
Die Grundvermögensbewertung beinhaltet pau-
schalierende und vereinfachende Bewertungsre-
geln, die den Bewertungsverfahren einer qualifi-
zierten Verkehrswertermittlung ähnlich erschei-

nen. Damit entsteht der Eindruck, dass die nach
den neuen steuerlichen Vorschriften errechneten
Grundvermögenswerte den tatsächlichen Ver-
kehrswerten nahe kommen. Die Grundvermö-
gensbewertung ist jedoch so ausgestaltet, dass er-
hebliche Abweichungen vom Verkehrswert
beinahe unvermeidbar sind: 
• Weder der örtliche Grundstücksmarkt noch

das Bewertungsobjekt können durch die in der
Grundvermögensbewertung vorgegebenen
Pauschalierungen und Vereinfachungen hin-
reichend erfasst werden.

• Die Grundvermögensbewertung ist als Desk-
top-Bewertung konzipiert; das heißt, die Be-
wertung erfolgt vom Schreibtisch aus. Damit
bleiben viele wertmindernde Eigenschaften –
etwa Baumängel und Bauschäden, Altlasten
und Altlastenverdacht, Werteinflüsse aus Im-
missionen und so weiter – unberücksichtigt. 

• Belastungen privatrechtlicher und öffentlich-
rechtlicher Art bleiben vollständig unberück-
sichtigt. Gerade solche Belastungen führen
jedoch häufig zu einer erheblichen Reduzie-
rung des Verkehrswerts. 

Die systematischen Abweichungen der Grundbe-
sitzbewertung von einer marktgerechten Ver-
kehrswertermittlung können zu einer höheren
steuerlichen Bemessungsgrundlage und damit zu
höheren Steuern führen. Dies gilt in besonderem
Maße für Gewerbeimmobilien, weil gerade hier

die Rechenergebnisse häufig nicht den tatsäch-
lichen Marktverhältnissen entsprechen.
Mit der Reform der Erbschaft- und Schenkung-
steuer gehört die Grundvermögensbewertung
zum Kerngeschäft der Steuerberater. Die Ver-
pflichtung des Steuerberaters, die steuerlich güns-
tigste Gestaltung zu wählen, setzt voraus, dass er
neben dem Grundvermögenswert immer auch
den Verkehrswert kennt. Missachtet ein Steuerbe-
rater den Grundsatz der steuerlich günstigsten Be-
ratung für den Mandanten, kann er dafür haftbar
sein. Die Verkehrswertermittlung gehört jedoch
nicht zum Tätigkeitsbereich des Steuerberaters.
Daher empfehlen Steuerberater ihren Mandanten

Das Sachverständigen-
Gutachten
Diese Kriterien muss ein Sachverständigen-
Gutachten über den Verkehrswert einer Im-
mobilie erfüllen:

• Der ausgewiesene Verkehrswert muss am
Markt erzielbar sein.

• Der Verkehrswert muss durch einen
Sachverständigen nachgewiesen werden.

• Die Immobilienbewertung muss begrün-
det sein, und sie muss verständlich und
überzeugend formuliert sein. 

• Die anerkannten Regeln der Verkehrs-
wertermittlung müssen berücksichtigt
werden (Immobilienwertermittlungsver-
ordnung).

• Die Immobilienbewertung muss profes-
sionell, unabhängig, unparteilich und in
Hinblick auf das Ergebnis weisungsfrei
erstellt worden sein.

Wird eines dieser Kriterien nicht erfüllt, be-
steht die Gefahr, dass das Finanzamt die
Wertermittlung nicht als Nachweis eines nie-
deren Verkehrswerts anerkennt. 

Immobilienbewertung für die Erbschaft- und Schenkungsteuer

Sachverständigen-Gutachten 
helfen Steuerpflichtigen
Hans Netscher*

Die Reform der Erbschaftsteuer bringt eine bedeutende Änderung mit sich: Immobilien
werden durch ein pauschaliertes Bewertungsverfahren künftig höher bewertet – und 
damit können Steuern bei der Vererbung anfallen oder höher ausfallen. Damit Erben 
nicht zu viel zahlen, sollte der Verkehrswert von Immobilien durch Sachverständige
ermittelt werden. 

Titel | Erbschaftsteuer und Unternehmensnachfolge
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in aller Regel, einen Sachverständigen für Ver-
kehrswertermittlungen hinzuzuziehen, sobald die
Grundbesitzbewertung das Überschreiten steuer-
licher Freigrenzen erwarten lässt. 

Empfehlenswert: 
ein qualifiziertes
Sachverständigen-
Gutachten 
Um den Verkehrswert einer Immobi-
lie zu ermitteln, ist ein hohes Maß an
Marktkenntnis nötig. Sachverstän-
dige für Immobilienbewertung beob-
achten und analysieren den Grund-
stücksmarkt und wenden dieses
Wissen an, wenn sie ein konkretes
Objekt zu bewerten haben: Eine
marktgerechte Immobilienbewertung
ist somit eine komplexe Aufgabe, die
hohe Anforderungen an den Bewerter
stellt. Vor dem Hintergrund volatiler
Märkte und inhomogener Objekte
schließen sich Pauschalierungen und
Simplifizierungen auf der einen Seite
und eine Verkehrswertermittlung im
Sinne einer marktgerechten Immobi-
lienbewertung auf der anderen Seite
gegenseitig aus. Deshalb ist es immer
dann empfehlenswert, einen Sachver-
ständigen hinzuzuziehen, wenn Erb-
schaftsteuern fällig werden können.
Sein Gutachten ist die Voraussetzung
dafür, gegenüber dem Finanzamt den
steuerlich meist günstigeren Ver-
kehrswert nachweisen zu können,
denn eigene Berechnungen des Steu-
erpflichtigen oder des Steuerberaters
begründen keinen Verkehrswert. 

* Hans Netscher ist öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger, Chartered
 Surveyor und Freier Architekt in Meersburg

Sachverständige für
Immobilienbewertung
Bezeichnungen wie Sachverständiger, aber
auch Gutachter, Experte, Sachkundiger, Im-
mobilienbewerter und andere sind nicht ge-
setzlich geschützt. 

Sachverständige können jedoch ihre beson-
dere Sachkunde gegenüber einer unabhängi-
gen Stelle nachweisen. Besonderes Vertrauen
genießen die von einer Industrie- und Han-
delskammer öffentlich bestellten und verei-
digten Sachverständigen. Die öffentliche Be-
stellung wird nur ausgesprochen, wenn der
Sachverständige eine überdurchschnittliche
Sachkunde und die persönliche Eignung
nachweist. 

Daneben besteht eine Vielzahl an Zertifizie-
rungen, Zertifikaten, Titeln, Diplomen und
Abschlüssen höchst unterschiedlicher Art.
Die Intransparenz ist derart groß, dass selbst
intime Kenner des Sachverständigenwesens
kaum einen Überblick haben können. In-
wieweit Leistungsanbieter aus diesen Perso-
nenkreisen die Sachverständigeneigenschaft
aufweisen, lässt sich schwerlich beurteilen. 

Ein bundesweites Sachverständigen -
verzeichnis mit Angaben zu rund 8.520
von den IHKs und anderen Bestellungs-
behörden öffentlich vestellten und
 vereidigten Sachverständigen finden Sie
im Internet unter http://svv.ihk.de

Mit einem Sachverständigen-Gutachten können Erben von Gewer-
beimmobilien oft in beträchtlichem Umfang Steuern sparen.


